
ir Fostph der Andere von GOttes Gnaden erwählter Römischer Kayser , M Mn Zeiten r

des Reichs , in Germanien und zu Jerusalem König , Mit -Regent und Erb- Thronfolger der Königreiche Hungarn, Böhetm ,
Dalmatien , Kroatien und Sclavonten re. :c. Ertz-Hazog zu Ocstmcich, Herzog zu Burgund und zu Lothringen, Groß -Herzog

zu Toscana , Groß-Fürsr zu Siebenbürgen , Herzog zu Mayland und Bar , Gefürsteter Graf zu Habsburg , Flandern und Tyrol re. re.

Unterthanen , und Getreuen , in was Würden , Stand , oderWesen die seynd , denen diesesUnserKaystrl. LE ftjrkommet , UnfernFreund- Vetter- undOheimlichen Willen,

erlassene Kayserliche Hof-Oecrec den ernsthaften Willen zu Eröffnung der Kayserl. Cammer-Gerichts-Visitation, und dabey vorzunehmenden Uevilionen allbereits dargeleget
haben , und Wir , in dessen Gemäßheit , und nach Inhalt Unserer , in der Römisch - Königlichen Wahl-Gapimiacion , gegebener Zusag , auch aus eigener , für diezurWohlfart
desTeutschenVatterlands vorzüglich gehöriger Erhaltung unpartheyischer und strackltcher j ulUr-Pflege, als des ReichsOberhaupt , und obrtster Richter tragenderSorgfalt,
und deme hinzukommenden neuerlichen Verlangen des gesamten Reichs die Visitation , und Revisionen am gemeltem Unserm Neichs -Lammer-Gertcht zu veranstalten , mit¬
hin darzu alles dasjenige, was die ältere und neuere Gesätze , Reichs-Herkommen, besonders gedachte Unsere Wahl-Lapitularion verordnet , in Zetten vorzukehren , den ernst¬
lichen Bedacht nehmen , so will zu nützlicher Bewürkung des , bey dermahltgerVisitation mit eintrettendenRevisions-Geschäfts erforderlich seyn , die gewöhnliche Verkündi¬
gung sothaner Visitation und Revisionen auf die an Uns , vorberührter Massen , begehrte , und von Uns beliebte Weiß so zeitlich ins Reich zu erlassen , damit Unsere Kayserl.
^ommMrii , und deren Chur - Fürsten , Fürsten und Ständen 8ub6ele^a6 bey Vornehmung deren Revisionen eigentlich gesichert seyn mögen; welche Sachen von denen
Partheyen in dem ergriffenen kevilono fortzusetzen, und zu erledigen , annoch verlanget werden. Gleichwie nun allschon vonUnsern ehemahltgenKayserlichenBorfahrern ,
auf des gesamten Reichs Begehren , den Ein und Dreysigsten vecember Sechszehen Hundert Drey und Fünfzig ein solches L6iÄ , wegen der damahlen vorgehabten kevi-
üonen , mitBesttmmung eines gewissen aufden letzten ^r aij des Sechszehen Hundert Vier und Fünfzigsten Jahrs lud pr^juckeio äese >

-rioni8 anberaumten Armins ergangen,
und dasselbe mit einem anderweitem Kayserl. vom Sieben Zehenden äepcemsel- Sechszehen Hundert Acht und Sechsztgbestättigetworden, darauf aber solche Viiiraoon
und Revision bis hierher nicht hat zu Stand gebracht werden können ; also verkünden Wir in dessen Fortsetzung hiermit ferner , daß Wir die Eröffnung der von Uns und dem
gesamtenReich willfährig und etfrigft beförderender Visitation auf den Zweyten May-Lag nächstm SiebenZehenHundert Sieben und Sechszigsten Jahrs bestimmet , und
nebst Unfern Kayserl. Lommissarien , auch deren durch des Chur - Fürsten von Mayntz , als des heiligen Römischen Reichs durch Germanien Crtz - Lanzlers Ltbden Gesätz-
mäsitg zu beruffenden , zu deren nun berichtigten ersten Oas> des im jüngeren Reichs - Abschied beliebten 8ckemari8 gehöriger Ständen §ub6eie§ari , und Kevisore8 in Unserer
und des Reichs Stadt Wetzlar erscheinen werden , gesinnen und begehren sodann an Euer Ltbden, Libden, Andacht , Andacht , Ltbden , Libden, Freund- Vetter - Oheim - und
gnädiglich , anderen aber befehlen Wir hiemit gnädigst und ernstlich , daß Sie undIhr , welche einige von oberwehnten Revisionen fortgesetzt , und von Unfern Kayserlichen
«^ommiüarien, auch der anderen vilicirenden Ständen verordnten Keviioin erlediget und abgeurtheilet haben wollen , solches in Zeit Vier Monathe von Verkündigung
gegenwärtigen Lck^ s an , sowohl bey dem Cammer-Gericht, als auch bey Unserm lieben Neve des Chur-Fürsten von Mantz Ltbden , als des ReichsErtz-Lanzlern gebührend
anzeigen , und erklären , diejenige aber , deren von der Zeit des jüngeren Reichs-Abschied Angestellte Revisionen in Kraft LckÄ mäßiger Anzeige annoch bestehen (immassen die
in Gefolg erstberührten Kayserl. LäiLks vom Jahr 1653 . in der darinnen vorgeschriebenen Zeit und Weiß nicht angezetgte vorhergehende Revisionen 6elerc bleiben , und zu
gegenwärtiger Visirarion nicht zu ziehen , weder anzunehmen seyen) wann sie , nach damahligen dem gedachten jüngern Reichs - Abschied vorhergegangenen Gebrauch , ihre
Kevisions-Qravamina noch nicht eingebracht, sondern , nach Inhalt des erstgemelten Kayserl. LöiÄs , Entschuldigungs-Ursachen eingegeben, diese lhre annoch fehlende kevi -

sions-Oravamma in vorbemelttr Fristam Cammer - Gericht proäuciren , und so dann alle und jede sich mit denen 8porculn ( welche ihnen meyrbesagtes Cammer - Gericht vor
dies erstemal, nachVorschrift des jüngeren Reichs-Abschieds §. 126 , zu mehrer der ftM? Beförderung , auch auf die bisher zusammen geschwollene Kevilions - Sachen , vor¬
behaltlich deren kevilom weiterer Ermäßigung , zu raxiren , und anzusetzen hat , auch darauf von Uns dasselbe Cammer - Gericht besonders angewiesen werden wird) gefaßt
halten solle , und diese jedoch nicht eher ( als wann an die Sach Hand angeschlagen , und von Unfern Kayserl. Lommiliarien , und übrigen kevilom solches angedeutet wird )
zum ^ rckiv einzutragen , und zu erlegen , mit der angefügten ernstlichen Verord - und Warnung , daß wo ein oder anderer deren jetzo anbefohlener ?unÄen , in angesetzter
Frist , nicht erfüllet , warum solches in diesem Hmino nicht geschehen könne , an beyden oberwehnten Orten nicht angezetget seye worden , alsdann sothane Revisionen für
Liefert , und erloschen , ferner hiemit erkläret seyn sollen. Wir wollen alles solches vermittelst dieses Unsers Kayferl. b-ciiÄs also hiemit ins Reich öffentlich verkündigen, und
zu männiglichens Wissen bringen , an alles dessen Beförderung und genauer Beobachtung thun und vollziehen Euer Libden , Ltbden, Andacht , Andacht , Libden , Libden,
und ihr ein gutes und annehmliches , und Uns benebens zu gnädigen Gefallen gereichendes Werk , gegen Derselben und Euch hinwiederum in Freundschaft , Kayftrl. Hulden,
Gnaden, und allem Guten zu erkennen. Geben zu Wien den Zehenden Oktober ^nno Stebenzehen Hundert und Sechs und Sechszig , Unsers Reichs im Dritten.
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